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besondere bei der Begründung eines Arbeitsver­
hältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer 
Weisung oder einer Kündigung nicht wegen sei­
nes Geschlechts benachteiligen. Eine unter­
schiedliche Behandlung wegen des Geschlechts 
ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung oder 
eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer 
auszuübende Tätigkeit zum Gegenstand hat und 
ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Vor­
aussetzung für diese Tätigkeit ist. Wenn im 
Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft 
macht, die eine Benachteiligung wegen des Ge­
schlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber 
die Beweislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht 
bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedli­
che Behandlung rechtfertigen oder das Ge­
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für die 
auszuübende Tätigkeit ist. 

(2) Verstößt ein Arbeitgeber gegen das in Abs. 1 geregelte 
Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses, so kann der hierdurch benach­
teiligte Bewerber eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen; ein Aspruch auf Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses besteht nicht. 

(3) Wire der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier 
Auswahl nicht eingestellt worden, so hat der Arbeit­
geber eine angemessene Entschädigung in Höhe von 
mindestens drei Monatsverdiensten zu leisten. Als 
Monatsverdienst gilt, was dem Bewerber bei regel­
mäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in dem das 
Arbeitsverhältnis hätte begründet werden sollen, an 
Geld- und Sachbezügen zugestanden hätte. 

( 4) Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muß 
innerhalb einer Frist, die mit Zugang der Ableh­
nung der Bewerbung beginnt, schriftlich geltend 
gemacht werden. Die Länge der Frist bemißt sich 
nach einer for die Geltendmachung von Schadens­
ersatzansprüchen im angestrebten Arbeitsverhältnis 
vorgesehenen Ausschlußfrist; sie beträgt mindestens 
zwei Monate. Ist eine solche Frist for das angestrebte 
Arbeitsverhältnis nicht bestimmt, so beträgt die 
Frist sechs Monate. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufitieg 
entsprechend, wenn auf den Aufitieg kein Anspruch 
besteht." 

§ 616 Abs. 2-5 ArbGG wurden neugefaßt bzw. 
aufgehoben 

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachtei­
ligung bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses 
oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädigung 
nach§ 61 la Abs. 2 BGB gerichtlich geltend, so wird 
auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, bei 
dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen 
Klagen ausschließlich zuständig. Die Rechtsstreitig­
keiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht 
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zu verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeitigen 
Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. 
Abs. 3 wird aufgehoben. 
Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 
Abs. 5 wird aufgehoben. 

Mitgeteilt von Heike Dieball, Diekholzen/Hildesheim 
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Aufruf an alle STREIT-Leserinnen 
Unterhaltsregelungen bei gemeinsamer 
elterlicher Sorge 

In einer der nächsten Ausgaben unserer Zeit­
schrift wird es schwerpunktmäßig um die Auswir­
kungen des Kindschaftsreformgesetzes gehen. 

Wir wollen dabei auch der Frage nachgehen, ob, 
und wenn ja, welche Veränderungen es in der Unter­
haltsrechtsprechung gibt, seitdem die gemeinsame 
elterliche Sorge der Regelfall bei Scheidung einer Ehe 
ist. 

Wir bitten unsere Leserinnen, ihre Erfahrungen 
in Form von Urteilen, Beschlüssen, Anträgen oder 
auch persönlichen Einschätzungen an eine unserer 
Redakteurinnen zu senden. 

Vielen Dank im voraus! 
Die Redaktion 




